
	

	
	
	
	
	
	
	
 
 
 

Antrag zur Sitzung des Hauptausschusses am 03.03.2021 
 
Sehr geehrter Herr Tolkemitt,  

die FDP-Fraktion stellt folgenden Antrag:  
 

• Aussetzung der Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher 
Flächen im  Bereich der Innenstadt ab dem 01.04.2021 

• Aussetzung der verbindlichen Umsetzung der Gestaltungsrichtlinie 
ab dem 01.04.2021 

 
Begründung: 
 
Mit Ratsbeschluss vom 13.05.2020 wurde die Aussetzung der Gebühren für die 
Sondernutzung öffentlicher Flächen und die Aussetzung der Gestaltungsrichtlinie bis 
zum 31.12.2020 beschlossen. Weitergehend dann der Beschluss in der Ratssitzung 
vom 04.11.2020 die Gebühren für die Sondernutzung bis zum 31.03.2021 
auszusetzen. Ebenso die Teil-Aussetzung der Gestaltungsrichtlinie bis zum 
31.03.2021. Wir möchten die vorausgegangen CDU-Anträge aus dem Jahr 2020 mit 
unserem heutigen Antrag nochmal aufgreifen und beantragen aus diesem Grund die 
o. g. Aussetzungen der Gebühren für die Sondernutzung und die verbindliche 
Umsetzung der Gestaltungsrichtlinie für das ganze Jahr 2021. Die Pandemie ist 
immer noch da und noch nicht vorbei. Der Bedarf an Entlastung für Handel und 
Gastronomie ist noch gestiegen.  
Mit der Aussetzung der Gebühren für die Sondernutzung und die Aussetzung der 
verbindlichen Umsetzung der Gestaltungsrichtlinie kann ein kleiner Beitrag zur 
Entlastung von Handel und Gastronomie erreicht werden. Wir sehen darin auch eine 
Art der Wirtschaftsförderung.  
Die Gestaltungsrichtlinie wird überwiegend umgesetzt, so dass wir eine Aussetzung 
für das gesamte Jahr 2021 für vertretbar halten.  
 
Freundliche Grüße 

FDP-Fraktion Bad Salzuflen 
 
Monika Frodermann  
Fraktionsgeschäftsführerin 
 
Kopie: CDU, SPD, Bündnis90/Grüne, Freie Wähler, AfD, Dr. Johann Malcher,  
Herr Preuss, Herr Senz 
 

An den Bürgermeister der 
Stadt Bad Salzuflen 
Herrn Dirk Tolkemitt  
 
32105 Bad Salzuflen  
 

Ab 01.01.2019 neue Adresse:  
Benzstraße 6 
32108 Bad Salzuflen 
 
Bad Salzuflen, 15.02.21 


